
Vorsitzender      Kenntnis genommen: Kommandant 

      Jugendwart MP-Feuer 

 

 

 

 

Beitrittserklärung 
 
 

 
 

Beitrittserklärung ab dem  

als ☐ förderndes Mitglied 

☐ aktives Mitglied 

☐ Mitglied der Jugendgruppe 

☐ Mitglied der Kinderfeuerwehr 
 

☐ Änderungsmitteilung ab dem  

 

☐ Austrittserklärung ab dem  
 

 
 

Name Vorname 
 
 

Geburtsdatum 
 
 

Straße Postleitzahl/Ort 
 
 

Telefon privat Mobil 
 
 

Email 
 
 

Datum Unterschrift 
(bei minderjährigen ist auch die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich) 

 
 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: 

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen und Einsätzen angefertigte Foto- und 

Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der 

Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden 

dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein 

Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte außer der Dachorganisation des Vereins 

ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als 

Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. 

 
 

Ort, Datum Unterschrift 
(bei minderjährigen ist auch die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich) 



Vorsitzender      Kenntnis genommen: Kommandant 

      Jugendwart MP-Feuer 

 

 

 

 

 

 

Einzugsermächtigung 
 

 
 

  Name       Vorname 

   
  erteilt der Freiwilligen Feuerwehr Bonstetten e.V. die Ermächtigung, den Mitgliedsbeitrag  
  (gem. Satzung) oder abweichend davon € zu Lasten des 
 

 
BIC: IBAN: 

bis auf Widerruf einzuziehen. 
 
 
 

Datum Unterschrift 
(bei abweichendem Kontoinhaber Unterschrift des Kontoinhabers) 

 

 
Datenschutzbestimmungen 

 
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten wie Funktion im Verein oder aktiven Feuerwehrdienst, Name und Vorname, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse (bestehend aus Straße mit Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort), E-Mail- 
Adresse, Telefonnummer, Mobilnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung in Papier- und elektronischer Form, des Einzuges des Mitgliedsbeitrages und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke 
verarbeiten und nutzen darf. Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen und Behörden findet 
nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum 
Zwecke des Vereins. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der im Sinne der Vereinsverwaltung 
notwendigen Verarbeitungen findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten aus sämtlichen elektronischen 
Systemen gelöscht und gefertigte Dokumente in Papierform einer gesicherten unwiederherstellbaren 
Entsorgung zugeführt, soweit sie nichtentsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Unabhängig vom Mitgliedsstatus werden jegliche Daten in elektronischer- oder Papierform gesichert unter 
Verschluss in verschlüsselten EDV-Systemen oder abschließbaren Räumen oder Schränken im Gebäude der 
Freiwilligen Feuerwehr aufbewahrt oder archiviert. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (DSAnpUG EU) das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. Die oben genannten 
Punkte der Datenschutzbestimmungen gelten ebenfalls zur Verwaltung im aktiven Feuerwehrdienst durch die 
Kommandanten. Personenbezogene Daten werden nur in Abstimmung mit dem/der Dienstleistenden, wie zum 
Beispiel bei Anmeldungen zu Lehrgängen oder Schulungen an übergeordnete Verbände (Kreisfeuerwehrverband, 
Landesfeuerwehrverband) oder Behörden (Gemeinde, Landratsamt, Regierung) ausgehändigt. Eine Weitergabe 
an weitere Dritte findet nicht statt. Bei geplanten Kampagnen zur Mitgliedergewinnung wird vor 
Veröffentlichung zuerst die außerordentliche Genehmigung der in Frage kommenden Dienstleistenden durch die 
Kommandanten eingeholt. 

 
Beschwerdestelle Datenschutz: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) | Promenade 27 | 
91522 Ansbach 


